
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1984/9/27 B646/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1984

Index

L8 Boden- und Verkehrsrecht

L8200 Bauordnung

Norm

B-VG Art83 Abs2

AVG §8

Oö BauO §51 Abs1

Oö BauO §64 Abs2

Rechtssatz

Oö. Bauordnung 1976; Antrag des Bauwerbers um Verlängerung der Frist für den Beginn der Bauausführung gemäß

§51 Abs1 und 3; subjektive Rechtssphäre des Nachbarn zumindest hinsichtlich der Frage der Rechtzeitigkeit dieses

Antrages iS des §64 Abs2 berührt; Entzug des gesetzlichen Richters durch Verneinung der Parteistellung des Nachbarn

in einem solchen Verfahren

Entscheidungstexte

B 646/80

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 27.09.1984 B 646/80

Schlagworte

Baurecht, Nachbarrechte, Baubewilligung, Parteistellung Baurecht, Verwaltungsverfahren, Fristen, Auslegung eines

Antrages
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